An das
Datum

Staatliche Schulamt ___
Anschrift

Betrifft: Stellungnahme zum „Verlust der Dienstbezüge“

Ihr Schreiben vom __.__.2009
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom __.__.2009 haben Sie mir Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob die Feststellung zutreffend ist, dass ich am 17.11.2009 im Umfang von ___Stunden „unentschuldigt“ dem Dienst ferngeblieben bin.

Ich bin am 17.11.2009 dem Aufruf meiner Gewerkschaft, der GEW Hessen, gefolgt und habe aus Protest gegen die den hessischen Lehrkräften verweigerte Teilnahme an der im Tarifbereich vereinbarten Arbeitszeitverkürzung und gegen das Auslaufen der Altersteilzeitregelung die Arbeit niedergelegt. Ich habe dies deshalb getan, weil es angesichts der exorbitant hohen Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte keine Rechtfertigung dafür gibt, die Gruppe der Lehrkräfte von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auszunehmen. Ich habe dies auch im Interesse der mir anvertrauten Schülerinnen und Schüler getan, die mittelbar unter den überhöhten Pflichtstunden der Lehrkräfte leiden.

Dabei sind ___Pflichtstunden ausgefallen.

(Anmerkung: Falls die im Schreiben angegebene Zahl der ausgefallenen Stunden zu hoch angegeben ist, den Satz ergänzen. „Ich bitte, dies in Ihren Unterlagen zu korrigieren“)

Dass mir für diese nicht gehaltenen Unterrichtsstunden keine Vergütung zusteht, ist mir bekannt. Streikrecht unter Fortzahlung der Bezüge wird weder von mir, noch von meiner Gewerkschaft gefordert. Insofern stellt sich die Frage, ob ich im dienstrechtlichen Sinne „entschuldigt“ oder „unentschuldigt“ dem Dienst ferngeblieben bin, nicht. 

Meine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung, zu der die GEW Hessen aufgerufen hatte, war berechtigt. Im Rahmen der demokratischen und rechtsstaatlichen Verfassungsordnung des Grundgesetzes können die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, auf die Sie sich berufen, nur soweit Geltung beanspruchen, wie sie durch entgegenstehendes Verfassungsrecht nicht eingegrenzt oder überlagert werden. Zwingender Auslegungsmaßstab sind insoweit auch Rechtsgrundsätze, die sich aus europäischem Recht ergeben, zu dessen Einhaltung und Anwendung sich die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat.

Zu diesen verbindlichen Rechtsmaterien gehört auch die Europäische Menschenrechtskonvention. In zwei neueren Entscheidungen (Urteile vom 12.11.2008 und vom 21.04.2009) hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärt, ein generelles Streikverbot für alle Beamtinnen und Beamten eines Unterzeichnerstaates verstoße gegen die Konvention. Die „hergebrachten Grundsätze“, auf die Sie sich berufen, wollen ein solches allgemeines Streikverbot konstituieren. Sie sind mithin insoweit unbeachtlich.

Mithin lege ich Wert auf die Feststellung, dass meine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung berechtigt war.

Mit freundlichen Grüßen 

